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Richtlinie 
Studiengangsleitung und Modulbeauftragung 

 
§ 1  

Benennung 
 
Für die Wahrnehmung der unter § 2 dargestellten Aufgaben und Funktionen werden Studien-
gangsleitungen eingesetzt, die von der Rektorin oder vom Rektor für einen Zeitraum von in 
der Regel 4 Jahren benannt werden. Verlängerungen sind möglich. 
 

§ 2  
Aufgaben und Funktionen 

 
(1) Als Studiengangsleitungen sind grundsätzlich Professorinnen oder Professoren der Deut-
schen Sporthochschule Köln mit umfangreicher Erfahrung in Forschung und Lehre des betref-
fenden Studiengangs zu benennen. Für die Bachelorstudiengänge sind Ausnahmen möglich. 
 
(2) Die Studiengangsleitungen sind die Repräsentantinnen und Repräsentanten eines Stu-
diengangs oder eines Studienbereichs. Zu ihren Aufgaben gehört die Erstellung des Modul-
handbuches. Sie erarbeiten nach Absprache mit den Modulbeauftragten notwendige Vorschlä-
ge zur inhaltlichen Weiterentwicklung und zu Änderungen der Modulhandbücher. Diese werden 
der Prorektorin oder dem Prorektor Lehre zur Kenntnisnahme und Entscheidung vorgelegt. 
 
(3) Die Studiengangsleitungen koordinieren die Zusammenarbeit mit den nationalen und 
internationalen Kooperationspartnern in Abstimmung mit dem Akademischen Auslandsamt. 
 
(4) Die Studiengangsleitungen tragen Verantwortung für die inhaltliche Weiterentwicklung 
des Studiengangs. Bei der Festlegung der Ziele und Inhalte des Studiengangs sind die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen. 
 
(5) Für die Akkreditierung und Reakkreditierung eines Studiengangs sowie ihre Finanzierung 
ist das Rektorat verantwortlich. 
 
(6) Die Zuordnung des Lehrpersonals zu den Veranstaltungen wird von den Studiengangslei-
tungen im Einvernehmen mit den geschäftsführenden Institutsleiterinnen oder Institutsleitern 
und in Rücksprache mit den Modulbeauftragten vorgenommen. Die Fälle, in denen kein Ein-
vernehmen erreicht werden kann, entscheidet die Prorektorin oder der Prorektor Lehre. Außer-
dem unterstützen die Studiengangsleitungen die Prorektorin oder den Prorektor Lehre bei der 
Sicherung der Vollständigkeit des Lehrangebots. Im Normalfall wird die Lehre durch die Stabs-
stelle QL in Absprache mit den Studiengangsleitungen organisiert. Nach Absprache mit der 
Prorektorin oder dem Prorektor Lehre ist es den Masterstudiengangsleitungen möglich, die 
Lehre ihres Studiengangs verstärkt in eigener Verantwortung zu organisieren. 
 
(7) Die Studiengangsleitungen unterstützen die Tutorienbeauftragte oder den Tutorienbeauf-
tragten bei der Organisation der Fachtutorien. Sie haben die fachlich-inhaltliche Verantwor-
tung für diese und können bei Bedarf Vorschläge für Fachtutorien entwickeln. 
 
(8) Die Studiengangsleitungen leiten das Studiengangskollegium (= alle Modulbeauftragten 
des Studiengangs) und rufen dieses mindestens 1x im Semester zusammen, um die Qualität 
der Lehre im jeweiligen Studiengang zu sichern und zu optimieren. 



Amtliche Mitteilungen der Deutschen Sporthochschule Köln, Nr. 05/2009 – Seite -2- 
Richtlinie Studiengangsleitung und Modulbeauftragung 

  

 
(9) Die Studiengangsleitungen sind im Rahmen der Ordnung für Qualitätssicherung zur Mit-
wirkung an den und Umsetzung der qualitätssichernden Maßnahmen verpflichtet. 
 
(10) Das Rektorat stellt pro Studienjahr den laufenden Studiengängen eine angemessene fi-
nanzielle Unterstützung auf einem separaten Studiengangskonto zur Verfügung. Über die Ver-
wendung der Gelder entscheidet die Studiengangsleitung. Sie ist dem Rektorat gegenüber re-
chenschaftspflichtig. 
 

§ 3  
Modulbeauftragte 

 
Die Studiengangsleitungen benennen, in der Regel für den Zeitraum ihrer Amtszeit, zu ihrer 
Unterstützung Modulbeauftragte. Die Modulbeauftragten  

a) sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Studierende, 

b) erarbeiten Vorschläge zur Weiterentwicklung ihres Moduls, 

c) leiten jeweils zu Beginn des Semesters die Prüfungstermine und die Wiederholungstermine 
zur Abstimmung an das Prüfungsamt weiter, 

d) organisieren Modulprüfungen und sorgen für die zeitnahe Erfassung der Prüfungsleistun-
gen, 

e) können Vorschläge zur Besetzung der Lehrveranstaltungen ihres Moduls durch Lehrende 
den Studiengangsleitungen unterbreiten, 

f) achten auf die Umsetzung der Vorgaben des Moduls lt. Modulhandbuch. Sie sind befugt, in 
Absprache mit den Studiengangsleitungen Unstimmigkeiten im Ablauf von Veranstaltun-
gen und von Prüfungsmodalitäten zu klären, 

g) berichten über sämtliche Belange ihres Moduls an die Studiengangsleitungen, 

h) unterstützen die Studiengangsleitungen bei der Initiierung und Durchführung der Fachtu-
torien. 

 
§ 4 

Auskunfts- und Berichtspflicht 
 
Die Studiengangsleitungen sind gegenüber dem Rektorat auskunfts- und berichtspflichtig. Die 
jeweiligen Berichte beziehen sich auf den aktuellen Studiengang sowie Überlegungen und 
Vorschläge zur Weiterentwicklung und/oder Änderungen und auf die Verwendung der finan-
ziellen Mittel. Das Rektorat legt ggf. weitere Berichtspunkte fest. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats vom 23.03.2009. 
Hiermit tritt die Fassung der Richtlinie vom 20.11.2006, veröffentlicht am 11.01.2007 (AM 
02/2007), außer Kraft. 
 
Köln, den 21.04.2009 
 
Univ.-Prof. mult. Dr. Walter Tokarski  
Der Rektor 
Deutsche Sporthochschule Köln  


